
  
ZUSATZ - CODE 111 

 
wird benötigt um Leichtmotorräder mit einem Hubraum von maximal 125 ccm und einer 
Motorleistung von maximal 11 kW (15 PS) lenken zu dürfen, sofern man nicht über die 
Lenkerberechtigung der Klasse A (Motorad) verfügt. 
 
Grundvoraussetzung dafür ist, daß der Lenker oder die Lenkerin seit mindestens fünf Jahren 
ununterbrochen im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung für die Klasse B ist und der 
Nachweis, praktischen Unterricht im Lenken von derartigen Motorrädern genommen zu 
haben. 
 
 

• Dieser Unterricht setzt sich folgendermassen zusammen: 
 
 
Der Kurs dauert sechs Stunden – er beginnt mit einer kurzen theoretischen Einführung, 
gefolgt von praktischen Fahrübungen. Nach der Absolvierung erhält der Teilnehmer ohne 
eine Prüfung bzw. Test eine Kursbestätigung sowie den Führerscheinantrag. 
 
 

• Für den Kurs benötigen Sie: 
 
 
Schutzkleidung und Helm sind mitzubringen. Weiters besteht die Möglichkeit, die Fahr-
stunden mit dem eigenen Zweirad zu absolvieren, wodurch der Kurs etwas günstiger wird, da 
man kein Leihfahrzeug in Anspruch nehmen muss.  
 
 

• Folgende Stellen bieten diesen Kurs an: 
 
 
Fahrschulen, ÖAMTC oder ARBÖ (Preise schwanken zwischen ca. 150,- und 280,- €) 
 
 

• Der Behördenweg:  
 
 
Führerscheinantrag und Kursbestätigung sind bei der Bundespolizeidirektion, der Bezirks-
hauptmannschaft bzw. in Wien beim Bezirkspolizeikommissariat abzugeben. Weiters sind 
zwei Passfotos, ein Lichtbildausweis und eine Kopie des Führerscheins mitzubringen, da ein 
komplett neuer Füherschein ausgestellt wird. 
 
 

• Zusätzliche Informationen: 
 
 
Mit 125 ccm – Motorrädern darf natürlich auch auf Autobahnen oder-strassen gefahren 
werden, wobei hierfür eine Vignette (Klasse A) benötigt wird. Die Höchstgeschwindigkeit bei 
125ern ist vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben, variiert daher auch bei Fahrzeugen dieser 
Klasse.  
  
 
 


